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Bewirtungsservice 
D a n i e l a  a r n o lds

Leib & Seele

Die nachstehenden Bedingungen finden Anwen-
dung auf alle Verträge bzw. Aufträge. Ihre Gel-
tung kann nur durch ausdrückliche Vereinbarung 
beim einzelnen Geschäftsabschluss ganz oder teil-
weise ausgeschlossen werden. Diese Bedingungen 
gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der 
Lieferung bzw. Leistung als anerkannt. Abwei-
chende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht 
ausdrücklich schriftlich anerkannt haben, sind 
für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht 
widersprochen haben. Mündliche Vereinbarun-
gen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung.

Wir liefern Speisen und Getränke bzw. bereiten 
Speisen für Sie zu. Wir liefern auf Rechnung, zahl-
bar ohne Abzug innerhalb von acht Tagen nach 
Rechnungsdatum. Bei Aufträgen über 2.000 Euro 
ist eine Anzahlung von 30% des Auftragswertes 
spätestens bis acht Tage vor dem vereinbarten 
Liefertermin zu leisten. Ein Beratungsgespräch ist 
kostenfrei und unverbindlich. Für die Lieferung 
innerhalb des Stadtgebietes Pforzheim wird eine 
Pauschale von 7 Euro erhoben. Außerhalb des 
Stadtgebietes berechnen wir 0,70 Euro pro km 
Entfernung für die einfache Wegstrecke. Dies gilt 
auch für die spätere Abholung von Behältern oder 
Geschirr. Die Entfernungspauschale entfällt bei 
Selbstabholung.

Für Ausführung und Umfang des Auftrages gilt 
das bestätigte Angebot. Bis acht Tage vor dem 
vereinbarten Liefertermin können noch kleinere 
Änderungen vorgenommen werden. Spätere Ände-
rungen sind nur möglich, wenn wir diesen Ände-
rungen ausdrücklich zustimmen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt kann auch die Personenzahl noch geän-
dert werden. Danach wird die zuvor genannte 
Personenzahl in Rechnung gestellt, auch wenn 
tatsächlich weniger Personen an der Veranstal-
tung teilnehmen.

Tritt der Besteller nach Bestätigung des Ange-
botes aus nicht von uns zu vertretenen Gründen 
vom Auftrag zurück, wird eine Pauschale wie folgt 
berechnet: Stornierung acht oder mehr Tage vor der 
vereinbarten Lieferung: 20% des Auftragswertes; 
vier bis acht Tage: 30% des Auftragswertes; zwei 
bis drei Tage: 60% des Auftragswertes, ein Tag: 
80% des Auftragswertes. Beiden Vertragspartnern 
ist der Nachweis gestattet, dass der Schaden durch 
die Stornierung niedriger oder höher ausfiel als in 
der Pauschale angenommen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Beanstandungen wegen unvollständiger oder 
unrichtiger Lieferung oder wegen erkennbarer 
Mängel sind unverzüglich bei Lieferung mitzutei-
len. Ansonsten bestehen keine späteren Ansprü-
che auf Schadensersatz wegen unvollständiger 
oder unrichtiger Lieferung. Im übrigen sind Scha-
densersatzansprüche jeder Art, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, es 
handelt sich um Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit oder die Schäden 
sind nachweisbar von uns vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht worden. Die Beweislast hier-
für liegt beim Besteller.

Können wir aus Gründen höherer Gewalt, Krank-
heit oder nicht nur unerheblichen Betriebsstörun-
gen (wie Stromausfall) nicht oder nur verzögert 
ausliefern, ist der Besteller berechtigt vom Vertrag 
zurückzutreten. Dies gilt auch bei sonstigen von uns 
nicht zu vertretenen Gründen, die uns an der Liefe-
rung hindern. In diesem Fall werden wir unverzüg-
lich über die Nichtverfügbarkeit informieren und 
etwaige bereits erbrachte Gegenleistungen des 
Bestellers unverzüglich erstatten. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz jeder 
Art, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Bestel-
ler könnte uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachweisen.

Stellen wir technische Einrichtungen, Geschirr 
oder sonstige Gegenstände zur Verfügung, haftet 
der Besteller uns gegenüber für sämtliche auftre-
tenden Schäden. Sofern nicht anders vereinbart, 
sind Anschlüsse für Strom oder Wasser etc. vom 
Besteller herzustellen. Wir haften nicht für solche 
Anschlüsse bzw. daraus ggf. hervorgerufene Schä-
den. Werden Speisenwärmer mit Brennpaste ver-
wendet, liegt die Aufsichtspflicht beim Besteller. 
Wir haften nicht für ggf. daraus hervorgerufene 
Schäden.

Wir verleihen Geschirr und Besteck auf Anfrage. 
Behälter oder Platten sind gereinigt zurückzu-
geben. Angeschlagenes bzw. fehlendes Geschirr 
oder Besteck wird zum Wiederbeschaffungspreis in 
Rechnung gestellt, es sei denn, der Besteller kann 
nachweisen, dass die
Schäden bereits zuvor bestanden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Pforzheim.
Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmun-
gen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen und des gesamten Vertrages.

Pforzheim, August 2010


